VERORDNUNG (EG) Nr. 1257/1999 DES RATES 


vom 17. Mai 1999


über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen


Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) 





KAPITEL VI





AGRARUMWELTMASSNAHMEN








Hintergründe und rechtliche Grundlagen


Die Verordnung 1257/99, sowie deren Durchführungsbestimmung 1750/99 wurde im Rahmen der sogenannten Agenda 2000 verabschiedet. Sie bildet die reglementarische Basis für eine ganze Reihe von Förder- und Subventionsprogrammen zu Gunsten der Landwirtschaft und zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes. 





Im Rahmen der Agenda 2000 wird den sogenannten Agrarumweltprogrammen einen hohen Stellenwert beigemessen, und es ist ein ausdrückliches Ziel, dass die auf Grund der Mc-Sharry-Reform von 1992 entstandenen Agrarumweltprogramme (die sogenannten 2078-Programme) weitergeführt und ausgebaut werden. Kapitel 6 der Verordnung 1257/99 und das neue luxemburgische Agrargesetz vom 24. Juli 2001 schaffen die nötigen rechtlichen Vorraussetzungen hierfür. 





In Luxemburg gab es diesbezüglich 2 Förderprogramme 





a)	die sogenannte Landschaftspflegeprämie (seit Dezember 96),





b)	das nationale Agrar-Umweltprogramm mit insgesamt 13 spezifischen Extensivierungsmaßnahmen (großherzogliche Verordnung vom 27. Oktober 1997).





Diese beiden Programme sind mittlerweile abgelaufen und wurden im Rahmen der Agenda 2000 neu überarbeitet und von der Kommission in Brüssel neu genehmigt.





Im Rahmen der vorliegenden Informationsbroschüre wird nun ausschließlich die Neufassung der soeben in Kraft getretenen spezifischen Extensivierungsmaßnahmen (Punkt b) im Einzelnen vorgestellt:





Dieses Programm beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen, in denen Landwirte, auf freiwilliger Basis, eine finanzielle Unterstützung angeboten wird für die Anwendung weniger intensiver Produktionsverfahren oder für gezielte Leistungen, die im Sinne des Naturschutzes erbracht werden.


�
 Übersicht der angebotenen Einzelprogramme:





 1.	Umstellung auf biologischen Landbau, bzw. Beibehaltung des biologischen Landbaus,





 2.	Verringerung des Viehbesatzes (Raufutterfresser) pro ha Futterfläche, bzw. Beibehaltung eines bereits niedrigen Viehbesatzes von weniger als 1,4 GVE/ha Futterfläche,





 3.	spezifische Extensivierungsmaßnahmen�3.1 Verringerung der Stickstoffdüngung von Ackerflächen in ökologisch wertvollen oder sensiblen Gebieten (Wasserschutz und Naturschutz),�3.2 Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln,�3.3 Erosionsschutzmaßnahmen (Zwischenfrüchte, Untersaat, Mulchsaat, Schutzstreifen),�3.4 Extensivierung von Grünland in ökologisch wertvollen oder sensiblen Gebieten (Wasserschutz und Naturschutz),�3.5 Förderung der Gülle- und Jaucheausbringung mittels Schleppschlauch- und Injektortechnik





 4.	extensive Bewirtschaftung von traditionellen Hochstamm-Obstanlagen (Bongerten),


 5.	5-jährige Flächenstillegung von ökologisch besonders wertvollen oder günstig gelegenen 


	(Teil)-Flächen,


 6.	Ackerrandstreifenprogramm für Ackerflächen,


 7.	Uferschutzstreifenprogramm entlang von Bächen, Flüssen usw.,


 8.	Neupflanzung von Hecken, sowie Pflege von größeren, bestehenden Hecken,


 9.	Zucht von reinrassigen Ardennerpferden, 


10.	biologische Bekämpfung des Traubenwicklers (Heu- und Sauerwurm) im Weinbau mit Hilfe von Pheromonen (nicht in dieser Schrift enthalten).





Wer kann an den Förderprogrammen teilnehmen ?


Zur Teilnahme an den Punkten 1 (biologischer Landbau) und 2.2 (Beibehaltung eines niedrigen Viehbesatzes =1.4 GVE/ha) muss der Antragsteller:


-	einen Standarddeckungsbeitrag von mindestens 9.600 € aus der Landwirtschaft erwirtschaften,


-	jünger als 55 Jahre sein (bei erstmaliger Teilnahme), es sei denn, es wurde ein Bewirtschaftungsvertrag mit dem vorgesehenen Betriebsnachfolger abgeschlossen.





Zur Teilnahme an den Punkten 2.1 und 2.3 (Verringerung des Viehbesatzes) muss der Antragsteller:


-	einen Standarddeckungsbeitrag von mindestens 19.200 € aus der Landwirtschaft erwirtschaften,


-	jünger als 55 Jahre sein (bei erstmaliger Teilnahme), es sei denn, es wurde ein Bewirtschaftungsvertrag mit dem vorgesehenen Betriebsnachfolger abgeschlossen.





Zur Teilnahme an den übrigen Punkten 3 bis 10 werden keine Bedingungen an den Standarddeckungsbeitrag oder das Alter des Betriebsleiters gestellt. Der Antragsteller muss lediglich eine landwirtschaftliche Fläche von mindestens 3 ha bewirtschaften, bzw. eine Rebfläche von 0.10 ha zur Teilnahme am Punkt 10.


Die genannten Teilnahmebedingungen gelten ebenfalls für Nebenerwerbslandwirte.





Die Mindestteilnahmedauer beträgt in der Regel 5 Jahre.�



1.	Biologische Landwirtschaft (Antragscode 011)





- Rahmenbedingungen


(	Sämtliche Flächen des Betriebs werden gemäß den Bestimmungen der abgeänderten EU-Verordnung 2092/91 biologisch bewirtschaftet, d.h.: 


- keine synthetischen Stickstoffdünger,


- keine chemischen Pflanzenschutzmittel,


- organische Düngung,


mineralische Grunddüngung nach Positivliste,


Einhalten der Kriterien der biologischen Tierproduktion


- usw.





(	Der gesamte Viehbesatz darf höchstens 1,6 GVE/ha Gesamtbetriebsfläche betragen.





(	Der Viehbesatz an Raufutterfressern darf höchstens 1,5 GVE/ha Hauptfutterfläche betragen.


(	Der Landwirt verpflichtet sich ferner, für die nicht von der abgeänderten EU-Verordnung 2092/91 abgedeckten Erzeugungen, die anerkannten Produktionsrichtlinien einer luxemburgischen biologischen Erzeugergemeinschaft seiner Wahl zu befolgen.





-mögliche Kulturen


Alle landwirtschaftlichen Kulturen werden berücksichtigt, für Garten- Obst- und Weinbau gelten erhöhte Fördersätze.





- Prämienhöhe (jährlich)


landwirtschaftliche Kulturen


150 € /ha bis zu einer Betriebsfläche von 70 ha, sowie 75 € /ha für jeden weiteren ha


Freilandgemüsebau


300 € /ha 


Weinbau, Obstbau und Gartenbau unter Glas


450 € /ha 





Dazu gibt es eine Zusatzprämie während maximal den 3 ersten Kulturjahren ab der Umstellung auf biologischen Landbau 


landwirtschaftliche Kulturen


50 € /ha bis zu einer Betriebsfläche von 70 ha, sowie 25 € /ha für jeden weiteren ha


Freilandgemüsebau, Weinbau, Obstbau und Gartenbau unter Glas


100 € /ha 





Bei Betriebsfusionen sowie bei einer Gesellschaft von 2 oder mehreren Geschwistern kann die Grenze von 70 ha gemäss den gültigen Bestimmungen angepasst werden.


�






2.	Reduzierung des Viehbesatzes sowie Beibehaltung eines geringen Viehbesatzes.





Ziel dieser Maßnahme(n) ist die Förderung der Abstockung der Viehbestände und der Viehbesätze, sowie der Beibehaltung bereits niedriger, und damit extensiver Viehbesätze. Zum Einen wird dadurch eine Entlastung des Rindfleischmarktes angestrebt, zum Anderen aber, und dieser Aspekt ist nicht weniger wichtig, wird dadurch eine Verringerung der Nutzungsintensität der Futterflächen erzielt, was sich wiederum positiv auf die Umwelt auswirkt.








2.1 Verringerung des Viehbesatzes  (Antragscode 021R)





- Rahmenbedingungen





Der Viehbesatz an Rindern und Schafen (ausgedrückt in GVE/ha Hauptfutterfläche, abgekürzt als HFF) muss, gegenüber der Referenzperiode (Mittelwert der 3 letzten Kulturjahre vor dem Kalenderjahr der Antragstellung laut Sanitel und den Angaben des Flächenantrags), um mindestens 15 % verringert werden. �


Die tatsächliche Anzahl der vorhandenen Großvieheinheiten muss ebenfalls um mindestens 15 % gegenüber der oben genannten Referenzperiode verringert werden.��Das bedeutet also, dass die Verringerung des Viehbesatzes immer an erster Stelle durch eine reale Bestandesabstockung erreicht werden muss, eine eventuelle Vergrößerung der HFF kann darüber hinaus zu einer weiteren Abnahme des Viehbesatzes führen. Allerdings wird eine Zunahme der HFF nur in gewissen Grenzen bei der Prämienberechnung berücksichtigt (siehe weiter unter: Prämienhöhe).





Der Viehbesatz muss in jedem Falle unter 1,6 und über 0,5 GVE/ha HFF liegen. Allerdings wird bei der Prämienberechnung nur einer Verringerung bis maximal 50% Rechnung getragen. Eine Verringerung des Viehbesatzes unter den Wert von 1.0 GVE/ha wird ebenfalls finanziell nicht mehr berücksichtigt.�


Die Hauptfutterfläche (HFF) darf gegenüber der Referenzperiode im Durchschnitt um höchstens 15% abnehmen, wobei in keinem Jahr die Abnahme mehr als 20% betragen darf.�


Die Reduktion des Viehbesatzes muss zum 1. Mai des ersten Antragsjahres erreicht bzw. abgeschlossen sein.�


Sämtliche Futterflächen des Betriebs müssen einer regelmäßigen Bewirtschaftung unterliegen. Die Nutzungsintensität, insbesondere die Düngung, ist dem Futterbedarf der eigenen Herde anzupassen. Das auf den Futterflächen gewonnene Futter darf ausschließlich auf dem eigenen Betrieb verfüttert werden, das heißt, dass der Verkauf, die Kompostierung oder die Vergärung in einer Biogasanlage ausgeschlossen sind. Der Minister kann in ausreichend begründeten Fällen den Futterverkauf erlauben, allerdings wird dann die zur Besatzdichteberechnung herangezogene Futterfläche nach unten korrigiert. �


Die jährliche Höhe der organischen Düngung (einschließlich der Viehausscheidungen während den Beweidungsperioden) auf den Futterflächen, die zur Prämienberechnung herangezogen werden, darf im Durchschnitt nicht größer sein als die jährlich vom berücksichtigten Viehbestand produzierte Menge. �Beispiel. Ein Landwirt hat seinen Bestand reduziert auf 40 GVE und hat 32 ha HFF, also 1.25 GVE/ha. Auf der Fläche von 32 ha darf demnach im Durchschnitt nicht mehr als die von den 40 GVE jährlich ausgeschiedene Menge an organischem Dünger ausgebracht werden, das sind in der Regel, je nach Produktionsrichtung, ca. 35 – 40 DE (Dungeinheiten). Die Höhe der organischen Düngung einer einzelnen Parzelle ist dabei nicht extra begrenzt oder festgelegt, es gelten nach wie vor die nationalen Bestimmungen der Nitratdirektive. Die eigentliche Bedeutung dieser Bestimmung liegt darin, dass es nicht möglich ist, die durch den niedrigeren Viehbesatz „freigewordene“ Fläche wieder mit Gülle/Mist von anderen Betrieben bzw. Betriebszweigen oder Kompost usw. zusätzlich zu belasten. �


Eine Verlängerung dieses Antrags nach Ablauf der 5-jährigen Verpflichtungsperiode ist nicht möglich, wohl aber eine Teilnahme am Programm 2.3 (siehe weiter unten).





- Ermittlung der Hauptfutterfläche





Folgende Kulturen werden berücksichtigt


	( Wiesen und Weiden,


	( Feldfutterbau (Raygras, Kleegras, Luzerne, Mischungen, usw.),


	( Grassamenanbau


	( Futterrüben,


	( Silomais, unabhängig von einer eventuell beantragten Kulturenprämie im Flächenantrag (Code „B“).�Einschränkung: Futterrüben und Silomais werden als intensive Futterflächen betrachtet und werden während der Laufzeit des Antrags nur bis zu einer Höhe von 0.10 ha je vorhandener GVE angerechnet. Bei einem Betrieb mit 100 GVE können demnach höchstens 10 ha intensive Futterfläche angerechnet werden. Die dadurch eventuell nicht berücksichtigte Futterfläche ist vom oben genannten Verkaufsverbot ausgenommen.





- Prämienhöhe





Die Prämie besteht aus 2 Teilen und beträgt:


A. 5 € pro Prozentpunkt der Reduktion des Viehbesatzes, welcher durch eine tatsächliche Abstockung des Viehbestandes verursacht wurde, multipliziert mit der Futterfläche in der Referenzperiode, sowie 





B. 2.5 € pro Prozentpunkt der Reduktion des Viehbesatzes, welcher durch eine Vergrößerung der Futterfläche verursacht wurde, multipliziert mit der Futterfläche in der Referenzperiode. 


Für B können maximal zwei Drittel der Prozentpunkte, die für A ermittelt wurden, angerechnet werden.





Besonderheit: Bei Abnahme der Futterfläche nimmt der Viehbesatz zu, dadurch entsteht ein negativer Prozentsatz und der Betrag B wird vom Betrag A abgezogen.





Berechnungsbeispiel: Ein Betrieb hat in der Referenzperiode 100 GVE auf 50 ha HFF, = 2 GVE/ha.


Er reduziert seinen Bestand um 17 % auf 83 GVE (15% ist das Minimum!). Damit kommt er auf 83/50 = 1.66 GVE/ha, was noch nicht genügt, denn er muss unter 1.60 kommen. Er könnte seinen Viehbestand noch weiter schrumpfen, oder aber seine Futterfläche vergrößern. Er entscheidet sich für die 2. Möglichkeit und kommt auf 53.33 h, bzw. einen Viehbesatz von 1.5 GVE/ha. Damit sind die Bedingungen erfüllt.





Die Prämie errechnet sich folgendermaßen:


Verringerung des Bestandes 	= 17/100 x100 = 17 %


Verringerung der Besatzdichte 	=(2.0 - 1.5) / 2.0 x 100 = 25 %


Die Besatzdichte wurde also um 25 % im Ganzen verringert, 17 Prozentpunkte wurden durch eine tatsächliche Bestandesabstockung hervorgerufen, der Rest, also 25 – 17 = 8 Prozentpunkte wurden durch eine Vergrößerung der Futterfläche verursacht.


Prämienteil A =   5 € x 17 Prozentpunkte x 50 ha Referenzfutterfläche = 4.250 €.


Prämienteil B = 2.5 € x 8 Prozentpunkte x 50 ha Referenzfutterfläche = 1.000 €.


Jährliche Gesamtprämie 	5.250 €.


Erläuterung zur Regel „Für B können maximal zwei Drittel der Prozentpunkte, die für A ermittelt wurden, angerechnet werden“. In unserem Beispiel bedeutet dies, dass für B höchstens zwei Drittel von 17 = 11.33 Prozentpunkte berücksichtigt werden könnten. Das wäre erreicht, wenn der Landwirt, bei 83 GVE seine Futterfläche auf 57.90 ha ausgedehnt hätte (Viehbesatz ist nun 1.43 GVE/ha)


Die Prämie beträgt nun A= (unverändert) 4.250€, sowie B = 2.5 x 11.33 x 50 = 1.416,25€, zusammen 5.666,25 €.


Bei einer weiteren Vergrößerung der Futterfläche würde sich die Prämie nicht erhöhen, es sei denn, der Landwirt würde seinen Viehbestand noch weiter unter 83 GVE verkleinern.





2.2 Beibehaltung eines geringen Viehbesatzes (Antragscode 021M)





- Rahmenbedingungen





Betriebe die vor, bzw. bei der Antragstellung bereits einen niedrigen Viehbesatz an Raufutterfressern ( Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde) haben, das heißt weniger als 1,4 und mehr als 0,5 GVE/ha HFF, können eine Beihilfe beantragen und sich verpflichten, diesen Viehbesatz während 5 Jahren beizubehalten. 


Sämtliche Futterflächen des Betriebs müssen einer regelmäßigen Bewirtschaftung unterliegen. Die Nutzungsintensität, insbesondere die Düngung, ist dem Futterbedarf der eigenen Herde anzupassen. Das auf den Futterflächen gewonnene Futter darf ausschließlich auf dem eigenen Betrieb verfüttert werden, das heißt, dass der Verkauf, die Kompostierung oder die Vergärung in einer Biogasanlage ausgeschlossen sind. Der Minister kann in ausreichend begründeten Fällen den Futterverkauf erlauben, allerdings wird dann die zur Besatzdichteberechnung herangezogene Futterfläche nach unten korrigiert.


Die jährliche Höhe der organischen Düngung (einschließlich der Viehausscheidungen während den Beweidungsperioden) auf den Futterflächen, die zur Prämienberechnung herangezogen werden, darf im Durchschnitt nicht größer sein als die jährlich vom berücksichtigten Viehbestand produzierte Menge. (Beispiel: siehe unter Punkt 2.1)�


- Ermittlung der Hauptfutterfläche





Folgende Kulturen werden berücksichtigt


	( Wiesen und Weiden,


	( Feldfutterbau (Raygras, Kleegras, Luzerne, Mischungen, usw.),


	( Grassamenanbau


	( Futterrüben,


	( Silomais, unabhängig von einer eventuell beantragten Kulturenprämie im Flächenantrag (Code „B“).�Einschränkung: Futterrüben und Silomais werden als intensive Futterflächen betrachtet und werden während der Laufzeit des Antrags nur bis zu einer Höhe von 0.10 ha je vorhandener GVE angerechnet. (Erläuterungen siehe unter Punkt 2.1)





- Prämienhöhe





Die Prämie beträgt 50 € /ha Hauptfutterfläche pro Jahr.








2.3 Beibehaltung eines laut Punkt 2.1 reduzierten Viehbesatzes  (Antragscode 021X)





Rahmenbedingungen





Dieser Programmpunkt kann nur gewählt werden nach Ablauf einer kompletten 5-jährigen Teilnahme am Programmpunkt 2.1, bzw. am Viehbesatzreduktionsprogramm im Rahmen der großherzoglichen Verordnung vom 27. Oktober 1997.�


Die Teilnahme an diesem Punkt ist auf eine einmalige Laufzeit von 5 Jahren begrenzt.





Der Landwirt verpflichtet sich, seinen bereits reduzierten Viehbesatz weiterhin beizubehalten, seine ehemalige Referenzperiode bzw. sein maximal zulässiger Viehbesatz und gegebenenfalls maximale Viehbestand bleiben unverändert.�


Der Viehbesatz muss in jedem Falle unter 1,6 und über 0,5 GVE/ha HFF liegen. Allerdings wird bei der Prämienberechnung nur einer Verringerung bis maximal 50% Rechnung getragen. Eine Verringerung des Viehbesatzes unter den Wert von 1.0 GVE/ha wird ebenfalls finanziell nicht mehr berücksichtigt.�


Die Hauptfutterfläche (HFF) darf gegenüber der Referenzperiode im Durchschnitt um höchstens 15% abnehmen, wobei in keinem Jahr die Abnahme mehr als 20% betragen darf.�


Sämtliche Futterflächen des Betriebs müssen einer regelmäßigen Bewirtschaftung unterliegen. Die Nutzungsintensität, insbesondere die Düngung, ist dem Futterbedarf der eigenen Herde anzupassen. Das auf den Futterflächen gewonnene Futter darf ausschließlich auf dem eigenen Betrieb verfüttert werden, das heißt, dass der Verkauf, die Kompostierung oder die Vergärung in einer Biogasanlage ausgeschlossen sind. Der Minister kann in ausreichend begründeten Fällen den Futterverkauf erlauben, allerdings wird dann die zur Besatzdichteberechnung herangezogene Futterfläche nach unten korrigiert. �


Die jährliche Höhe der organischen Düngung (einschließlich der Viehausscheidungen während den Beweidungsperioden) auf den Futterflächen, die zur Prämienberechnung herangezogen werden, darf im Durchschnitt nicht größer sein als die jährlich vom berücksichtigten Viehbestand produzierte Menge. �Beispiel: siehe unter Punkt 2.1





Ermittlung der Hauptfutterfläche





Folgende Kulturen werden berücksichtigt


	( Wiesen und Weiden,


	( Feldfutterbau (Raygras, Kleegras, Luzerne, Mischungen, usw.),


	( Grassamenanbau


	( Futterrüben,


	( Silomais, unabhängig von einer eventuell beantragten Kulturenprämie im Flächenantrag (Code „B“).�Einschränkung: Futterrüben und Silomais werden als intensive Futterflächen betrachtet und werden während der Laufzeit des Antrags nur bis zu einer Höhe von 0.10 ha je vorhandener GVE angerechnet. Bei einem Betrieb mit 100 GVE können demnach höchstens 10 ha intensive Futterfläche angerechnet werden. Die dadurch eventuell nicht berücksichtigte Futterfläche ist nicht vom oben genannten Verkaufsverbot betroffen.





Prämienhöhe





Die Prämie besteht aus 2 Teilen und beträgt:


4 € pro Prozentpunkt der Reduktion des Viehbesatzes, welcher durch eine tatsächliche Abstockung des Viehbestandes verursacht wurde, multipliziert mit der Futterfläche in der Referenzperiode, sowie 





B. 2 € pro Prozentpunkt der Reduktion des Viehbesatzes, welcher durch eine Vergrößerung der Futterfläche verursacht wurde, multipliziert mit der Futterfläche in der Referenzperiode. 


Für B können maximal zwei Drittel der Prozentpunkte, die für A ermittelt wurden, angerechnet werden. Diese Regel gilt nicht für Landwirte, die zuvor am Viehbesatzreduktionsprogramm im Rahmen der großherzoglichen Verordnung vom 27. Oktober 1997 teilgenommen haben.











Wichtiger Hinweis:





Die Maßnahmen dieses Kapitels (Viehbesatzprogramme) sind nicht vereinbar mit den Extensivierungszuschlägen im Rahmen der Tierprämien (Mutterkuh- und Bullenprämie) !!


�






Spezifische Extensivierungsmaßnahmen und umweltschonende Produktionsverfahren





3.1 Verringerung der Stickstoffdüngung bestimmter Ackerkulturen (Wasserschutz und Naturschutz) (Antragscode 033)





- Rahmenbedingungen





Die Parzellen befinden sich in einem Wasserschutzgebiet oder in einem aus der Sicht der Wasserwirtschaft sensiblen Gebiet (das sind z.B. bekannte, aber noch nicht ausgewiesene Trinkwassergewinnungszonen) oder 


Die Parzellen liegen in einem Naturschutzgebiet (Kern- oder Pufferzone) oder in einem aus der Sicht des Naturschutzes sensiblen Gebiet, wie z.B. in den vorgesehenen Habitat-Schutzzonen, in einer Entfernung von maximal 200 Meter von Bächen, ...��Hinweis: die Entscheidung, ob eine Fläche für das Extensivierungsprogramm in Frage kommt oder nicht, liegt immer beim Minister. Im Ausland gelegene Parzellen sind ausgeschlossen.�


Umgepflügte Dauergrünlandparzellen sind von der Förderung ausgeschlossen. Programmteilnehmer, deren angemeldete Flächen sich in einem Wasserschutzgebiet oder in einem aus der Sicht der Wasserwirtschaft sensiblen Gebiet (das sind z.B. bekannte, aber noch nicht ausgewiesene Trinkwassergewinnungszonen) befinden, müssen sämtliche Dauergrünlandparzellen innerhalb dieser Gebiete erhalten, ansonsten sie aus diesem Programm ausgeschlossen werden können, sogar wenn diese Dauergrünlandparzellen nicht Gegenstand einer Extensivierungsmaßnahme sind. Der Minister kann gegebenenfalls verlangen, dass eventuell vor der Antragstellung umgepflügte Dauergrünlandparzellen in den fraglichen Gebieten wieder hergestellt werden.��


Die jeweilige Parzelle muss während 5 aufeinanderfolgenden Jahren gemäss den Bedingungen dieses Programmpunktes bewirtschaftet werden.��mögliche Kulturen sind �1) Getreide und Raps,�2) Mais, Kartoffeln, Rüben (Hackfrüchte)�3) Feldfutter und gemischtes Feldfutter�4) Umwandlung von Ackerland in extensives Dauergrünland�5) Die einjährige Flächenstillegung, falls eine Zwischenfrucht/Begrünung angebaut wird und nur einmal während der 5-Jahresperiode stillgelegt wird. Bei mehrmaliger Stillegung erfolgt keine Prämienzahlung. �6) Leguminosen wie Ackerbohnen, Erbsen, Klee, Luzerne unterliegen folgenden Einschränkungen: sie dürfen nur ein einziges Mal während der 5- Jahresperiode angebaut werden, und es erfolgt in dem Jahr keine Prämienzahlung�7) Flachs, Buchweizen und Hanf, unter der Bedingung dass zur Kultur nicht mehr als 80 kg verfügbarer Stickstoff gedüngt wird. Außerdem erfolgt in dem Jahr keine Prämienzahlung.�


Fruchtfolge: Der Anbau einer Zwischenfrucht ist obligatorisch vor jeder Sommerkultur, außer nach Kartoffeln oder Rüben, die nach dem 15. September geerntet wurden (1. September im Ösling). Nach Mais ist nur eine bereits im Bestand ausgebrachte Untersaat zulässig. Für die erfolgte Zwischenfrucht/Untersaat wird eine Zusatzprämie von 100 € pro ha gewährt. Die Zwischenfruchtanbau unterliegt den gleichen Bedingungen wie in Punkt 3.3��Der Fruchtfolgeanteil von Kartoffeln und Rüben ist zusammen auf 20% begrenzt (also Anbau 1 mal pro 5 Jahren möglich). Für Mais gilt diese Einschränkung nicht.�


Bei einer freiwilligen Selbstbeschränkung auf maximal 2/5 Hackfruchtanteil in der Fruchtfolge wird eine jährliche Zusatzprämie von 50 € pro ha gewährt.�


Nach dem Umbruch eines Feldfutterbestandes, der 4 Jahre oder älter war, darf während den nächsten 2 Jahren keine Hackfrucht angebaut werden. �


Organische Düngung: maximal 85 kg gesamt-N / ha / Jahr (entspricht ca. 20t Mist oder  20m3 Rindergülle), die Anrechnung des organischen Stickstoffs erfolgt laut noch zu bestimmender Referenzwerte.�


Ausbringungstermine für organische Dünger: keine Ausbringung von Mist und Kompost vom 1. Oktober bis zum 1. Februar, keine Ausbringung von Gülle und Jauche vom 1. Oktober bis zum 1. März, �


Keine organischen Dünger nach der Ernte von Hackfrüchten bis zum Anfang der nächsten Vegetationsperiode�


Keine Ausbringung von Klärschlamm�


Grunddüngung nach Bodenanalysen und nach Vorgabe des bodenkundlichen Labors Ettelbrück.





-Bedingungen für Getreide und Ölsaaten





Stickstoffdüngung : �höchstens 80 kg /ha verfügbarer Stickstoff für Sommerkulturen sowie �höchstens 120 kg /ha verfügbarer Stickstoff für Wintergetreide und Winterraps�


Kein Einsatz von Wachstumsreglern (Cycocel, Terpal, Moddus…)�


Einhalten eines Boden-Reststickstoffgehaltes von 50 kg (N-min) in einer Tiefe von 0-30 cm auf schweren und mittleren Böden, sowie von 0-50 cm auf Sandböden, insofern die Mächtigkeit des Bodens die Probenahme bis 50 cm zulässt). Der Grenzwert von 50 kg Reststickstoff kann jährlich von einer Expertenkommission angepasst werden, in Abhängigkeit des Witterungsverlaufes der jeweiligen Saison. Die Bodenproben zur Ermittlung des Reststickstoffgehaltes sind vom Landwirt oder von einer durch Ihn beauftragten Person unter seiner Verantwortung zu entnehmen. Die zuständige Behörde ist vor der Probenahme zu benachrichtigen.�Bei Überschreiten der Grenzwerte des zulässigen Reststickstoffgehaltes wird die Prämie proportional gekürzt. Der unmittelbare Anbau einer stark stickstoffzehrenden Kultur wie z.B. eine Zwischenfrucht oder Raps kann zu einer Verringerung der Kürzung führen.








-Bedingungen für Hackfrüchte (Mais, Kartoffeln, Rüben)





- Kein Anbau unter Plastikfolie,


- Stickstoffdüngung nach der N-min- Methode (nach Vorgabe des bodenkundlichen Labors in Ettelbrück). Die nach dieser Methode verabreichten Gaben dürfen insgesamt (nicht der verfügbare Stickstoff!) keinesfalls höher als 150 kg N/ha liegen (inkl. org. Dünger). 


- Einhalten eines Boden-Reststickstoffgehaltes von 50 kg (N-min) in einer Tiefe von 0-30 cm auf schweren und mittleren Böden, sowie von 0-50 cm auf Sandböden, insofern die Mächtigkeit des Bodens dies zulässt. (Gleiche Prozedur wie für Getreide und Ölsaaten).��


-Bedingungen für Feldfutterbau�


- Begrenzung des Leguminosenanteils in der Ansaatmischung auf höchstens 20%


Stickstoffdüngung : 


Höchstens 140 kg /ha verfügbarer Stickstoff bei reiner Schnittnutzung bzw. falls eine Beweidung erst nach dem ersten Schnitt erfolgt, oder


Höchstens 110 kg /ha verfügbarer Stickstoff für andere Nutzungsformen�





-Umwandlung von Ackerland in extensives Dauergrünland





	Option 1 (nur anwendbar auf Erosionsstandorten, siehe Punkt 3.3)


-    Nur zutreffend für Flächen, auf denen während den 5 letzten Jahren mindestens 3 mal Ackerfrüchte angebaut wurden.�


-    Nutzung und Düngung wie unter vorherigem Punkt (Feldfutter)�


-    Der Minister kann gegebenenfalls die Ansaatmischung festlegen, und insbesondere den Leguminosenanteil und den Anteil intensiver Arten begrenzen.�


-   Die gesamte Grünlandfläche des Betriebs muss um die neu angesäte Grünlandfläche zu nehmen.�


-     Die Parzelle darf während 9 Jahren nicht umgepflügt werden�





Option 2 (nur anwendbar in Zusammenhang mit Wasser- und Naturschutz siehe zu Beginn von Punkt  3.1)





-     Einhalten der Bedingungen von Option 1, sowie folgender zusätzlicher Bestimmungen:





-     Falls nach Ablauf der 9-Jahresperiode die Fläche wieder in Ackerland zurückverwandelt 


    werden soll, kann der Landwirt wählen:


Entweder die Fläche während vorerst 2 weiteren Jahren nicht umzupflügen


Oder falls er die Fläche sofort umpflügen möchte, verpflichtet er sich:


 im letzten Jahr sowie auch in den zwei nachfolgenden Jahren keine organischen Dünger mehr anzuwenden, 


die Fläche nicht vor dem 1. Januar umzupflügen und 


während den ersten 2 Jahren keine Hackfrüchte anzubauen





- Prämienhöhe


Die Prämienhöhe beträgt für die genannten Kulturen 100 € pro ha und Jahr, für die Umwand-


lung von Ackerland in extensives Dauergrünland beträgt sie 225 € pro ha (Option1) bzw.  


300 € pro ha (Option 2). Letztere beiden Prämien werden um 50% gekürzt, falls die  gesamte 


Grünlandfläche des Betriebs nicht um die neu angesäte Grünlandfläche zugenommen hat,    oder falls ein Prämientransfer (Formular ÜP des SER) der umgewandelten Ackerfläche stattfindet.�





3.2 Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln 





- Rahmenbedingungen


�Diese Maßnahmen sind anwendbar in ganz Luxemburg. Die gemeldeten Parzellen können jedes Jahr wechseln, eine zu Beginn der Vereinbarung festgelegte Mindestfläche (mit einer gewissen Toleranz) muss in jedem Jahr der 5 – jährigen Verpflichtung und für jede Option erreicht werden. Die Toleranz beträgt: 


		50% bei einer vereinbarten Fläche von weniger als 4 ha�		2 ha bei einer vereinbarten Fläche zwischen 4 und 10 ha


		20% bei einer vereinbarten Fläche von mehr als 10 ha�Im Ausland gelegene Parzellen sind ausgeschlossen.








3.2.1 Verringerung des Herbizideinsatzes  (Antragscode 034)





-Option 1:  Getreide, Ölsaaten, Flachs und Eiweißpflanzen


-    Keine Anwendung von Herbiziden, sondern mechanische Unkrautbekämpfung (z.B. Striegel)


-    Falls Leguminosenanbau: keine Stickstoffdüngung (mineralisch + organisch)





- Prämienhöhe


90 € pro ha 








-Option 2:  Hackfrüchte 


-    Keine ganzflächigen Anwendung von Herbiziden, 


-    Eine chemische Reihenbehandlung in Kombination mit mechanischer oder thermischer 


     Unkrautbekämpfung zwischen den Reihen ist jedoch möglich (Hacken + Bandspritzen...)


-    Kein Anbau unter Folie


-    Keine organische Düngung nach der Ernte  (falls nach dem 1. September) bis zu Beginn 


     der nächsten Vegetationsperiode.





- Prämienhöhe


150 € pro ha 





-Option 3: Krautabtötung von Kartoffeln 


-     Keine ganzflächigen Anwendung von Krautabtötungsmitteln, 


-     Eine chemische Reihenbehandlung in Kombination mit einem Krautschlegler oder der 


       Einsatz thermischen Verfahren ist möglich 


-     Die Beihilfe ist nicht anwendbar bei natürlich absterbenden bzw. abgestorbenen Kulturen 


     (durch natürliche Reife oder Krautfäule).





- Prämienhöhe


150 € pro ha , sowie 200 € pro ha im Falle einer Kombination mit Option 2.





3.2.2. Verringerung des Fungizid- und Insektizideinsatzes (Antragscode 035)





-Option 4 Anwendbar in Getreide, Ölsaaten und Eiweißpflanzen





-	Keine Anwendung von Insektiziden und Fungiziden


-	Falls Leguminosenanbau: keine Stickstoffdüngung (mineralisch + organisch)





- Prämienhöhe


50 € pro ha sowie 100 € für Rapskulturen











3.3 Erosionsschutzmassnahmen   (Antragscode 036)





Zwischenfrüchte und Untersaaten 





- Bedingungen





Diese Maßnahme ist anwendbar in ganz Luxemburg. Die gemeldeten Parzellen können jedes Jahr wechseln. Im Ausland gelegene Parzellen sind ausgeschlossen.�


Der Landwirt verpflichtet sich, während 5 Jahren am Zwischenfrucht- bzw. Untersaaten- Programm teilzunehmen.�


Er verpflichtet sich global, auf mindestens 75 % der Flächen, wo anschließend eine Sommerfrucht vorgesehen ist, eine Zwischenfrucht einzusäen. Die Ansaat von gemischtem Feldfutter, sowie der Aufwuchs aus Ausfallsamen (z.B. Winterraps usw.) ist nicht förderfähig im Rahmen des Zwischenfruchtprogramms, die Flächen können aber bei der Feststellung des Begrünungsanteils mit berücksichtigt werden.�Im Falle von Maisanbau verpflichtet er sich, global, auf mindestens 75 % der Maisflächen, wo anschließend eine Sommerfrucht vorgesehen ist, eine (Gras)-Untersaat auszusäen.�


Der Prozentsatz von 75% braucht erst ab dem dritten Verpflichtungsjahr definitiv erreicht zu werden �


Die Zwischenfrüchte/Untersaaten dürfen nicht vor dem 1. Januar umgebrochen (bzw. gemulcht oder abgespritzt) werden.





Keine mineralische Stickstoffdüngung und keine organische Düngung nach der Maisernte bis zu Beginn der nächsten Vegetationsperiode.�


In Wasserschutzgebieten (egal ob offiziell ausgewiesen oder nicht) darf außerdem in der Regel keine Stickstoffdüngung (organisch oder mineralisch !) erfolgen, außer der Reststickstoffgehalt beträgt weniger als 30 kg/ha in einer Tiefe von 0-30cm. In diesem Fall kann zur die Zwischenfrucht maximal 40 kg organischer Stickstoff pro ha ( in etwa 10 m3 Rindergülle) oder 30 kg mineralischer Stickstoff (in etwa 1dt KAS/ha) gedüngt werden. Die Aussaat und die Düngung müssen dann jedoch in jedem Fall vor dem 1. September stattfinden.�


Die Zwischenfrucht/Untersaat darf nicht zu Futterzwecken verwertet werden: also kein Abweiden oder Abmähen.�


Weitere technische Details können, falls sie relevant sind für eine sinnvolle Anwendung dieses Förderprogramms, vom Minister geregelt und festgelegt werden .�


- Prämienhöhe


100 € pro ha 





Mulchsaat und Direktsaat von Sommerkulturen 


- Bedingungen





Diese Maßnahme ist anwendbar in ganz Luxemburg. Die gemeldeten Parzellen können jedes Jahr wechseln. Im Ausland gelegene Parzellen sind ausgeschlossen..�


Der Landwirt verpflichtet sich, während 5 Jahren am Mulch- und Direktsaatprogramm teilzunehmen.�


75 % der mit Sommerkulturen bestellten Fläche müssen spätestens ab dem 3. Verpflichtungsjahr im Mulchsaat- bzw. Direktsaatverfahren (also ohne wendende Bodenbearbeitung) bestellt werden, Kartoffeln sind von der 75%-Regel ausgenommen. �


Gefördert werden nur die sogenannte Direktsaat (Saat ohne Bodenbearbeitung) von Sommerkulturen sowie die Mulchsaat von Sommerkulturen, das heißt die Saat in einen abgestorbenen Pflanzenmulch bzw. Mulchdecke ohne vorheriges Pflügen. Eine oberflächliche Bodenbearbeitung bzw. reduzierte Bodenbearbeitung ist dabei zulässig.�


- Prämienhöhe


50 € pro ha, 





Gemeinsame Bestimmung für die Programme „Zwischenfrüchte“, „Untersaaten“, und „Direkt- und Mulchsaat“:


Falls die angemeldeten Parzellen mehr als 8% Hangneigung haben, und es wird nicht quer zum Hang gepflügt bzw. geackert, muss entweder die Arbeitsrichtung geändert werden (Zusatzprämie) oder es müssen Grünstreifen zum Erosionsschutz angelegt werden gemäß den Bedingungen des nächsten Punktes (inklusive Zusatzprämie).�





Anlage von Erosionsschutzstreifen / Grünstreifen 





- Bedingungen





Diese Maßnahme ist anwendbar auf Parzellen auf sogenannten Erosionsstandorten, das sind insbesondere Parzellen mit einer Hangneigung von mehr als 8% sowie solche mit sichtbaren Erosionsanzeichen. Im Ausland gelegene Parzellen sind ausgeschlossen.�


Der Landwirt verpflichtet sich an kritischen bzw. sinnvollen Stellen, 3 bis 10 m breite Grünstreifen quer zum Hang anzulegen und während 5 Jahren zu erhalten. Außerdem ist die Anlage der Grünstreifen entlang von Gräben und Bächen möglich�


Die Grünstreifen müssen gepflegt werden, entweder durch Mulchen oder durch extensive Futterproduktion, wobei maximal 80 kg verfügbarer Stickstoff verabreicht werden können. Falls der Grünstreifen entlang eines Baches liegt, obliegen die Bedingungen der Futterproduktion denjenigen des Kapitels 7 (Uferschutzstreifen) �


Die Streifenfläche braucht im Rahmen der Kulturenprämie nicht abgezogen zu werden, falls sie nicht mehr als 10 % der gesamten Schlagfläche ausmacht.�


- Prämienhöhe


750 € pro ha Streifenfläche wobei maximal 25% der Schlagfläche berücksichtigt werden können. 











3.4 Extensivierung von Grünland in ökologisch wertvollen oder sensiblen Gebieten (Wasserschutz und Naturschutz) (Antragscode 038)





- Rahmenbedingungen





Die Parzellen befinden sich in einem Wasserschutzgebiet oder in einem aus der Sicht der Wasserwirtschaft sensiblen Gebiet (das sind z.B. bekannte, aber noch nicht ausgewiesene Trinkwassergewinnungszonen) oder 


Die Parzellen liegen in einem Naturschutzgebiet (Kern- oder Pufferzone) oder in einem aus der Sicht des Naturschutzes sensiblen Gebiet, wie z.B. in den vorgesehenen Habitat-Schutzzonen, in einer Entfernung von maximal 200 Meter von Bächen, in einem schmalen „Ardenner“-Wiesengrund, oder aber es handelt sich um artenreiches Grünland.��Hinweis: die Entscheidung, ob eine Fläche für das Extensivierungsprogramm in Frage kommt oder nicht, liegt immer beim Minister. Im Ausland gelegene Parzellen sind ausgeschlossen.�


Die jeweilige Parzelle muss während 5 aufeinanderfolgenden Jahren gemäss den Bedingungen diese Programmpunktes bewirtschaftet werden.�





Ausbringungstermine für organische Dünger: keine Ausbringung von Mist und Kompost vom 1. Oktober bis zum 1. Februar, keine Ausbringung von Gülle und Jauche vom 1. Oktober bis zum 1. März, die Anrechnung des organischen Stickstoffs erfolgt laut noch zu bestimmender Referenzwerte.�


Keine Ausbringung von Klärschlamm�


Grunddüngung nach Bodenanalysen und nach Vorgabe des bodenkundlichen Labors Ettelbrück.�


Die Flächen müssen genutzt werden, eine zu geringe Nutzungsintensität bzw. eine Aufgabe der Nutzung ist nicht zulässig.�


Bei beweideten Parzellen muss eine Überbeweidung vermieden werden, die Beweidungsdichte ist an das Wuchspotential des Standortes anzupassen, ein Zufüttern von Raufutter ist nicht zulässig. Die Beweidung ist nicht gestattet vom 1. November bis zum 1. Mai. Weitere Einzelheiten bezüglich der Beweidung und dem eventuellen Abmähen der Weidereste können im Einzelfall vom Minister festgelegt werden.�


Keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (außer punktuelle Behandlungen mit selektiven Produkten gegen Brennnesseln, Disteln, usw.�


Keine neuen Drainagen bzw. neuen Entwässerungsgräben von/in Feuchtwiesen bzw. feuchten Teilparzellen. Der Unterhalt bestehender Entwässerungseinrichtungen ist erlaubt, falls die gegebenenfalls dafür benötigten Genehmigungen seitens des Umweltministeriums dafür eingeholt wurden. Die Beweidung dieser Feuchtwiesen unterliegt einer ministeriellen Zustimmung.�


Kein Umbruch, Übersaat oder Neuansaat der Parzellen. Der Minister kann diese Arbeiten in besonderen Fällen, insbesondere bei Wildschaden, genehmigen, wobei er die genaue Vorgehensweise vorschreibt. Bei Parzellen ohne besonderen botanischen Wert, die in einem Wasserschutzgebiet oder in einem aus der Sicht der Wasserwirtschaft sensiblen Gebiet (das sind z.B. bekannte, aber noch nicht ausgewiesene Trinkwassergewinnungszonen) liegen, ist die Übersaat sowie die Neuansaat von weniger als einem Drittel der Parzelle ohne Weiteres gestattet. Der Umbruch sowie die Neuansaat von mehr als einem Drittel der Fläche unterliegen weiterhin einer ministeriellen Genehmigung.�


Des weiteren kann der Minister zusätzliche Punkte, wie z.B. das Abschleppen oder das Walzen der Parzelle regeln, falls das zu erreichende Schutzziel dies erfordert.�








-Dauergrünland Stufe 1





Organische Düngung: maximal 85 kg gesamt-N / ha / Jahr (entspricht ca. 20t Mist oder  20m3 Rindergülle), die Anrechnung des organischen Stickstoffs erfolgt laut noch zu bestimmender Referenzwerte. Bei Beweidung sind die tierischen Ausscheidungen gemäß noch zu bestimmender Regeln anzurechnen.


Stickstoffdüngung : �jährlich höchstens 140 kg /ha verfügbarer Stickstoff bei reiner Schnittnutzung bzw. falls eine Beweidung erst nach dem ersten Schnitt erfolgt, oder��jährlich höchstens 110 kg /ha verfügbarer Stickstoff für andere Nutzungsformen


�- Prämienhöhe


50 € pro ha





-Dauergrünland Stufe 2 (nur Wasserschutz)





organische Düngung: maximal 85 kg gesamt-N / ha / Jahr (entspricht ca. 20t Mist oder  20m3 Rindergülle), die Anrechnung des organischen Stickstoffs erfolgt laut noch zu bestimmender Referenzwerte. Bei Beweidung sind die tierischen Ausscheidungen gemäß noch zu bestimmender Regeln anzurechnen.


Stickstoffdüngung : �jährlich höchstens 80 kg /ha verfügbarer Stickstoff ��- Prämienhöhe


150 € pro ha Dieser Programmpunkt ist nur zutreffend für Parzellen, die in einem Wasserschutzgebiet oder in einem aus der Sicht der Wasserwirtschaft sensiblen Gebiet (das sind z.B. bekannte, aber noch nicht ausgewiesene Trinkwassergewinnungszonen) liegen.





-Dauergrünland Stufe 3A (nur Naturschutz)





organische Düngung: maximal 85 kg gesamt-N / ha / Jahr (entspricht ca. 20t Mist oder  20m3 Rindergülle), die Anrechnung des organischen Stickstoffs erfolgt laut noch zu bestimmender Referenzwerte. Bei Beweidung sind die tierischen Ausscheidungen gemäß noch zu bestimmender Regeln anzurechnen.


Stickstoffdüngung : �jährlich höchstens 50 kg /ha verfügbarer Stickstoff 


keine Kalkung��- Prämienhöhe


200 € pro ha 





-Dauergrünland Stufe 3B (nur Naturschutz)





Bedingungen wie in Stufe 3A, jedoch 


keine Mahd und keine Beweidung vor dem 15. Juni��- Prämienhöhe


275 € pro ha 





-Dauergrünland Stufe 4A 





keine Düngung (mineralisch und organisch)


keine Kalkung��- Prämienhöhe


250 € pro ha 





-Dauergrünland Stufe 4B 





Bedingungen wie in Stufe 4A, jedoch 


keine Mahd und keine Beweidung vor dem 15. Juni��- Prämienhöhe


325 € pro ha 





-Dauergrünland in schmalen Wiesentälern (Zusatzprämie)





für Parzellen in schmalen Wiesentälern sowie auf deren steilen Hängen kann für die Programme 3A, 3B, 4A und 4B eine Zusatzprämie von 75 €  gewährt werden.�








3.5 Förderung der Gülle- und Jaucheausbringung mittels Schleppschlauch- und Injektortechnik (Antragscode 037)





- Rahmenbedingungen





mindestens 80% der im Betrieb ausgebrachten Gülle oder Jauche wird mit einem Schleppschlauchverteiler - bzw. einem Injektor ausgebracht.


Die mit Schleppschlauch ausgebrachte Gülle ist innerhalb 24 Stunden einzuarbeiten, falls die Parzelle zum Zeitpunkt der Ausbringung noch nicht eingesät ist.





- Prämienhöhe: 1.2 € pro m3 theoretisch verfügbarer Gülle und Jauche , die anhand von Pauschalwerten ermittelt wird.


�



4.	Extensive Bewirtschaftung von traditionellen Hochstamm-Obstanlagen (Bongerten) (Antragscode 071)








- Rahmenbedingungen





(	bestehende « Bongerten » können in das Programm aufgenommen werden unter der Bedingung, dass auf der fraglichen Fläche mindestens 10 Bäume vorhanden sind und dass eine Mindestdichte von 50 Bäumen/ha vorliegt. Kleinere Baumgruppen und Einzelbäume können ebenfalls aufgenommen werden, falls der Antragsteller mindestens 50 solcher Bäume meldet. In diesem Fall wird eine pauschale Fläche von 50 m2 pro Baum angerechnet.





- Pflege und Bewirtschaftung





(	N-Düngung: höchstens 80 kg verfügbarer Stickstoff pro ha





(	keine Anwendung von Herbiziden (außer punktuelle -Behandlungen mit selektiven Produkten gegen Brennnesseln, Disteln, usw.





(	Pflege der Parzelle durch Mahd der Parzelle mit Abtransport des Mähgutes oder durch Beweidung. Bei Beweidung ist ein ausreichender Schutz der Bäume sicherzustellen (gilt insbesondere für Pferde und Ziegen).





(	Pflege der Bäume durch Pflege- und Formschnitt bzw. Neuanpflanzung abgestorbener Bäume mit geeigneten Sorten, laut Anweisungen des Ministers.








- Prämienhöhe





	300 €/ha netto „Bongert“-Fläche 


�
5.	5-jährige Flächenstillegung von ökologisch besonders wertvollen oder günstig gelegenen (Teil)-Flächen (Antragscode 111)








- Rahmenbedingungen





Ökologisch besonders wertvolle oder für den Biotopverbund günstig gelegene (Teil)-Flächen werden für einen Zeitraum von 5 Jahren dauerhaft stillgelegt, (nach vorheriger ministerieller Genehmigung).





	Variante 1:





(	weder Düngung noch Pflanzenschutz,


(	keine neuen Entwässerungsmaßnahmen außer Unterhalt bestehender Vorrichtungen,


(	keinerlei Bodenbearbeitung,


(	Mahd/Unterhalt der Fläche um ein Verbuschen zu verhindern, mit Abtransport des Schnittgutes, 


(	alternativ kann die Mahd auch durch eine extensive Beweidung ersetzt werden, außer bei Feuchtwiesen und ähnlichem.


(	Unterhaltsarbeiten bzw. Beweidung nicht vor dem15. Juli.


(	Der Minister kann die Modalitäten bzw. die Häufigkeit der Mahd oder der Beweidung festlegen








	Variante 2:





(	wie Variante 1, jedoch:


(	keinerlei Pflegemaßnahmen.








- Prämienhöhe





-	Variante 1: 325 € /ha,


-	Variante 2: 200 € /ha.





�



6. Ackerrandstreifenprogramm (Antragscode 041)





- Rahmenbedingungen








	Anlage von 3-6 m breiten, extensiven Ackerstreifen entlang von Wegen, Hecken, Böschungen, Ufern, Waldrändern, usw., während 5 Jahren auf der gleichen Parzelle.





(	keine Düngung,





(	keine Pflanzenschutzmittel (bei schwerer Verunkrautung Ausnahmen möglich), bei Hackfrüchten ist Hacken + Bandspritzen möglich, bei Kartoffeln sind die Blattlaus- und die Krautfäulebekämpfung, sowie die chemische Krautabtötung ebenfalls möglich.





(	Ernte/Mahd des Streifens nicht vor der übrigen Parzelle





(	keine mechanische Unkrautbekämpfung,





(	keine Untersaat.





-mögliche Kulturen





(	keine Einschränkung, jedoch keine Prämie bei Flächenstillegung. Bei eventuellem Feldfutteranbau kann der Minister gegebenenfalls Zusatzbedingungen festlegen, die den Erfolg der Maßnahme absichern.








- Prämienhöhe





	450 € pro ha netto Randstreifen, maximal 25% der Fläche der gemeldeten Schläge können gefördert werden.





�



7.	Uferschutzstreifenprogramm (Antragscode 051)





- Rahmenbedingungen





(	Anlage von Schutzstreifen von:





	( 1- 10m Breite entlang von kleineren Gewässern oder


	( 5-20 m Breite entlang von größeren Bächen, Flüssen, Weihern  und Seen.





( 	Streifen müssen mit einem permanenten Bewuchs (Grünstreifen) angelegt werden,





( 	keine Neu- oder Übersaat,





( 	keine Bodenbearbeitung,





( 	keine Düngung und kein Pflanzenschutzmittel (außer punktuelle Maßnahmen gegen Disteln, Ampfer usw.),





( 	keine neuen Maßnahmen, die den Entwässerungszustand beeinflussen (außer Unterhalt bestehender Einrichtungen),





( 	bei Beweidung der angrenzenden Fläche muss ein wirksamer Schutzzaun errichtet werden,








( 	eine jährliche Mahd des Streifens mit Abfuhr des Mähgutes frühestens ab dem 1. Juli, nach dieser Mahd ist eine extensive Beweidung bis zum 1. November möglich, dazu muss das Ufer mittels eines Weidezaunes in 1 Meter Abstand abgesperrt werden.





( 	Pflege und Unterhalt der Ufervegetation/Ufergehölze müssen sichergestellt werden,





( 	falls erforderlich können zusätzlich Ufergehölze angepflanzt werden; Mindestlänge 50 m (Zusatzprämie).








- Prämienhöhe


	750 €/ha netto Streifen bei Wiesen und Ackerflächen,





	1.250 €/ha netto Streifen bei Weiden,





	maximal 25% des jeweiligen Flurstücks können gefördert werden.





	Zusatzprämie für Neupflanzungen: 375 € pro 1000 m. Es können maximal 500 m pro ha Flurstück gefördert werden.


�



8.	Neupflanzung von Hecken, sowie Pflege von größeren, bestehenden Hecken (Antragscode 061)








- Rahmenbedingungen








(	bestehende Hecken können in dieses Pflegeprogramm aufgenommen werden. Der Landwirt verpflichtet sich, die Hecken in den 5 Verpflichtungsjahren nach den Richtlinien der zuständigen Kommission zu pflegen bzw. zu schneiden.





(	Die Neuanlage von Hecken kann ebenfalls gefördert werden (Minimum 100 m lang)








- Prämienhöhe





	450 € pro 1000 m, es können maximal 400 m pro ha Flurstück gefördert werden, bei halbscheitlichen Hecke wird die Prämie geteilt.





Zusatzprämie für Neupflanzungen während maximal 5 Jahren:


	15 €/ar, es können maximal 12 ar Heckenfläche pro ha Flurstück gefördert werden.


�






9.	Zucht von reinrassigen Ardennerpferden (Antragscode 121)








- Rahmenbedingungen





(	die Tiere sind reinrassig,





(	sie sind im Studbook eingetragen,





(	Hengste müssen ebenfalls im Hengstbuch eingetragen sein und zu Zuchtzwecken eingesetzt werden,





(	Stuten dürfen nur zur reinrassigen Zucht verwendet werden,





(	die gemeldete Tierzahl darf während 5 Jahren nicht abnehmen.








- Prämienhöhe





-	150 €  pro Hengst   	> 24 Monate,


-	150 €  pro Stute 		> 30 Monate.


�






Zusätzliche Hinweise





1) Diese Broschüre enthält  eine ziemlich komplette Übersicht über die wesentlichen Bedingungen der einzelnen Programme. Manche Details wurden bewusst weggelassen, die komplette Fassung aller Bestimmungen werden den jeweiligen Antragsformularen beigelegt. 


2) Nicht alle Maßnahmen lassen sich auf einer Parzelle oder auf einem Betrieb kombinieren. Diesbezügliche Informationen sind zum Teil in den Antragsformularen enthalten oder werden Ihnen auf Anfrage mitgeteilt.


3) Bei Neupflanzungen im Rahmen der Programme 7 (Uferstreifen) und 8 (Hecken), sowie bei 5-jähriger Stillegung muss bei gepachteten Flächen eine schriftliche Einwilligung des Eigentümers vorliegen.





4) ·	Der Landwirt muss für die extensivierten Parzellen eine SCHLAGKARTEI führen, aus der die wesentlichen Abläufe im Zusammenhang mit den auferlegten Bedingungen hervorgehen müssen. Die Schlagkartei muss auf dem Betrieb aufbewahrt werden und ist bei einer eventuellen Kontrolle vorzuzeigen.





5) Die Anträge müssen von der zuständigen Kommission begutachtet werden. Der Minister entscheidet anschließend, ob die jeweiligen Parzellen in das Programm aufgenommen werden können. 





6) Die Anträge für das Kulturjahr 2001/2002 müssen bis zum 31.12.2001 eingereicht werden. Für die nachfolgenden Kulturjahre sind die Anträge jeweils bis spätestens den 1. August einzureichen (d.h. für das Wirtschaftsjahr 2002/2003 gilt der 1.8.2002 !!).








7) Anträge von weniger als 50 € können nicht berücksichtigt werden.


8) Antragsformulare sowie weitere Auskünfte sind bei der Ackerbauverwaltung (ASTA) erhältlich. 








ASTA, Service Agri-Environnement, 


Postfach 1904


L-1019 Luxembourg





T. Tibesart,		tel: 457172-236


Y. Rota,			tel: 457172-210
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